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Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung

ENTWURF DER RICHTLINIE DES MINISTERS FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG ÜBER DIE ANNAHME DES DEKRETS NR. 93 DES MINISTERS FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG VOM 21. APRIL 2017 DES MINISTERIUMS FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 4 ÜBER TECHNISCHE DATENBLÄTTER ZUR REGELMÄSSIGEN ÜBERPRÜFUNG VON MESSGERÄTEN IM BETRIEB, DIE ZU RECHTLICHEN MESSZWECKEN VERWENDET WERDEN
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Artikels 117 Absatz 2 r der Verfassung; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Konsolidierungsaktes der Mess- und Eichgesetze, die durch das Königliche Dekret Nr. 7088 vom 23. August 1890 in der geänderten Fassung genehmigt wurden; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Verordnung über die Herstellung von Gewichten, Messausrüstung und Waagen, genehmigt durch das Königliche Dekret Nr. 226 vom 12. Juni 1902 in der geänderten Fassung; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der durch Königliche Verordnung Nr. 242 vom 31. Januar 1909 in der geänderten Fassung genehmigte metrische Dienstregelung; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Präsidialdekrets Nr. 798 vom 12. August 1982 zur Festlegung der „ Umsetzung der Richtlinie 71/316/EWG des Rates  betreffend gemeinsame Vorschriften über Messgeräte sowie über Mess- und Prüfverfahren“ in der geänderten Fassung;
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekret Nr. 517 vom 29. Dezember 1992 in der Fassung des Gesetzesdekrets Nr. 83 vom 19. Mai 2016 zur Festlegung der „Umsetzung der Richtlinie 2014/31/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt”; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES Gesetzes Nr. 77 vom 25. März 1997 zur Festlegung von „Bestimmungen über Handel und Handelskammern“ und insbesondere von Artikel 3 Absatz 4, der die Vorschriften über die regelmäßige Kontrolle der öffentlichen Verwaltung delegiert, sofern Änderungen und Ergänzungen zu den oben genannten Verordnungen durch Dekret des Ministers für Industrie, Handel und Handwerk nach den im selben Absatz festgelegten Kriterien erlassen werden;
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 112 vom 31. März 1998 betreffend die „Übertragung von Verwaltungsfunktionen und Aufgaben des Staates an Regionen und Gebietskörperschaften zur Umsetzung von Kapitel I des Gesetzes Nr. 59 vom 15. März 1997“ und insbesondere dessen Artikel 20 und 50 über die Zuweisung von Funktionen der provinziellen metrischen Ämter an die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern und Artikel 47 Absatz 2, in dem die Verwaltungsfunktionen in Bezug auf die Definition einheitlicher technischer Normen und Qualitätsstandards für Erzeugnisse und Dienstleistungen für den Staat im Rahmen der Rechtsvorschriften der Europäischen Union beibehalten werden; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Dekrets des Premierministers vom 6. Juli 1999 bezüglich der „Identifizierung der Vermögenswerte und Ressourcen der provinziellen metrischen Ämter, die auf die Handelskammern übertragen werden“
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 300 vom 30. Juli 1999 zur Reform der Regierungsorganisation gemäß Artikel 11 des Gesetzes Nr. 59 vom 15. März 1997 in der später geänderten Fassung, und insbesondere des Artikels 29 Absatz 2 über das Recht des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung, die Büros der Handelskammern zu benutzen; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 256 vom 5. September 2000 zur Festlegung von „Regeln zur Umsetzung des Sonderstatus der Region Friaul-Julisch Venetien betreffend die Übertragung der Funktionen und Aufgaben der metrischen Ämter der Provinzen an die Handelskammern“;  
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 113 vom 1. März 2001 zur Durchführung des Sonderstatuts der Region Trentino-Südtirol, das u. a. die Übertragung der Funktionen und Aufgaben der Metrologieämter der Provinz auf die Handelskammern betrifft; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 143 vom 16. März 2001 zur Festlegung von „Regeln zur Umsetzung des Sonderstatus der Region Sizilien betreffend die Übertragung der Funktionen und Aufgaben der metrischen Ämter der Provinzen an die Handelskammern“; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON Regionalgesetz Nr. 7 vom 20. Mai 2002 zur Festlegung der „Umstrukturierung der Dienste der Kammer des Aostatals“ und Gründung der Kammer des Aostatals für Unternehmen und freiberufliche Tätigkeiten – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 167 vom 23. Mai 2003, zur Festlegung von „Regeln zur Umsetzung des Sonderstatus der Region Sardinien für die Übertragung der Funktionen und Aufgaben der metrischen Ämter sowie der Ämter für Industrie, Handel und Handwerk der Provinzen an die Handelskammern“; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 22 vom 2. Februar 2007, geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 84 vom 19. Mai 2016 zur Festlegung der „Umsetzung der Richtlinie 2014/32/EU zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt, geändert durch die Richtlinie (EU) 2015/13“ und insbesondere dessen Artikel 19 Absatz 2, wonach der Minister für wirtschaftliche Entwicklung durch einen oder mehrere Dekrete die Kriterien für die Durchführung nachfolgender messtechnischer Kontrollen von Messgeräten festlegt, die durch das genannte Gesetzesdekret geregelt sind; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Interministeriellen Dekrets vom 22. Dezember 2009, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 20 vom 26. Januar 2010, mit dem die italienische nationale Stelle benannt wird, die gemäß Artikel 4 des Gesetzes Nr. 99 vom 23. Juli 2009 zur Durchführung von Akkreditierungstätigkeiten befugt ist; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Gesetzesdekrets Nr. 23 vom 15. Februar 2010 zur Festlegung einer „Reform der Regeln über die Handels-, Industrie-, Handwerks,- bzw. Landwirtschaftskammern gemäß dem Artikel 53 des Gesetzes Nr. 99 des 23. Juli 2009“ und insbesondere des Artikels 1 Absatz 2, der Artikel 2 des Gesetzes Nr. 580 vom 29. Dezember 1993 ersetzt;
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Dekrets Nr. 93 vom 21. April 2017, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 141 vom 20. Juni 2017 zur Festsetzung einer „Verordnung zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Kontrolle von in Betrieb befindlichen Messgeräten und die Überwachung von Messgeräten im Einklang mit den nationalen und europäischen Rechtsvorschriften“ und insbesondere des Artikels 3 Absatz 4, in dem es heißt „Auch um die technischen Verfahren zu vereinheitlichen, die bei den Kontrollen im gesamten Staatsgebiet zu beachten sind, und um die in diesen Verordnungen bereits enthaltenen Anforderungen genauer zu präzisieren, kann das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung auch geeignete Richtlinien festlegen, unter anderem durch Verweise auf spezifische technische Normen“;
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Ministerialerlasses Nr. 176 vom 6. Dezember 2019, veröffentlicht im Amtsblatt der Italienischen Republik Nr. 40, vom 18. Februar 2020, „Verordnung zur Änderung des Dekrets Nr. 93 vom 21. April 2017 über die Durchführungsbestimmungen für die Kontrollen von in Betrieb befindlichen Messgeräten und die Überwachung von Messgeräten im Einklang mit den nationalen und europäischen Rechtsvorschriften“; 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der OIML-Empfehlung R 117:2019, Dynamische Messanlagen für andere Flüssigkeiten als Wasser;
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der OIML-Empfehlung R 139:2018, Druckgas-Messsysteme für Fahrzeuge;
NACH DURCHFÜHRUNG  des in der Richtlinie (EU) 2015/1535 festgelegten Informationsverfahrens; 
Verabschiedet hiermit
die nachstehende Richtlinie
Artikel 1
Zweck und Anwendungsbereich
1. Diese Richtlinie gilt für die regelmäßige Überprüfung der folgenden Messgeräte im Betrieb, die zu rechtlichen Messzwecken verwendet werden:
a) Systeme zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von anderen Flüssigkeiten als Wasser, die auf Tankwagen montiert sind (ausgenommen Flüssiggase und kryogene Flüssigkeiten);
b) Systeme zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von anderen Flüssigkeiten als Wasser des Flüssiggastyps auf Tankwagen (LPG).
Artikel 2
regelmäßige Überprüfungen
1. Die Abläufe bei regelmäßigen Überprüfungen von Messgeräten gemäß Artikel 1 sind in den nachstehenden Blättern im Anhang dieser Richtlinie beschrieben:
· Blatt L: Systeme zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von anderen Flüssigkeiten als Wasser, die auf Tankwagen montiert sind (ausgenommen Flüssiggase und kryogene Flüssigkeiten);
· Blatt M: Systeme zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von Flüssigkeiten außer Wasser des Flüssiggastyps auf Tankwagen (LPG).
2. Die Stellen, welche die regelmäßigen Überprüfungen der in Artikel 1 aufgeführten Instrumente durchführen, müssen ihre Prüfverfahren innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung dieser Richtlinie anpassen. 
Artikel 3
Veröffentlichung
1. Diese Richtlinie wird dem Rechnungshof zur Eintragung übermittelt und gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 69 vom 18. Juni 2009 auf der institutionellen Website des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung veröffentlicht.
Datum

DER MINISTER
FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG


ANHANG (ARTIKEL 2 ABSATZ 1) – BLÄTTER FÜR DAS REGELMÄSSIGE INSPEKTIONSVERFAHREN
BLATT L: Systeme zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von Flüssigkeiten außer Wasser, die auf Tankwagen montiert sind (ausgenommen Flüssiggase und kryogene Flüssigkeiten)

1 – ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH 
Verfahren für die regelmäßige Überprüfung von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von anderen Flüssigkeitenals Wasser auf Tankwagen (ausgenommen Flüssiggase und kryogene Flüssigkeiten), die den nationalen und europäischen Rechtsvorschriften entsprechen, von folgenden Arten:
● 	flüssige Kohlenwasserstoffe bei atmosphärischem Druck mit dynamischer Viskosität ≤ 20 MPas
● 	andere Produkte außer Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten, die unter normalen thermodynamischen Druck- und Temperaturbedingungen mit dynamischer Viskosität ≤ 20 MPas> flüssig sind
Dieses Verfahren gilt für Messsysteme, die auf Tankwagen mit Zählern installiert sind und:
● 	die durch eine vom Fahrzeugmotor angetriebene Pumpe aktiviert werden;
● 	die aufgrund der durch Schwerkraft erzeugten Flüssigkeitsbewegung betrieben werden.

2 – BEGRIFFE UND BEGRIFSSBESTIMMUNGEN
2.1 Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 2 des Dekrets Nr. 93 vom 21. April 2017 in der Fassung des Dekrets Nr. 176 vom 6. Dezember 2019 (nachstehend „Dekret“ genannt) gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a)	Messgerät: ein Gerät zur kontinuierlichen Messung, Speicherung und Anzeige unter Betriebsbedingungen einer Flüssigkeitsmenge, die durch einen Messwertgeber in einer geschlossenen und vollständig belasteten Leitung fließt;
b)	Messsystem: ein System, welches das Messgerät selbst und alle Geräte umfasst, die für die Gewährleistung korrekter Messungen oder für die Vereinfachung des Messvorgangs erforderlich sind;
h)	QMM: Mindestmessmenge (QMM): die kleinste Menge, für welche die Messung messtechnisch zulässig ist;
i)	Maximal zulässiger Fehler (MPE): maximaler Messfehler in Bezug auf einen bekannten Referenzwert, der gemäß technischer Spezifikationen oder Vorschriften für eine Messung, ein Messgerät oder Messsystem zulässig ist;
l)	Normal (Arbeitsnormal): ein Muster oder ein System zur Überprüfung eines Messgeräts oder Messsystems; 
m)	Geeichte Messeinrichtung: als Arbeitsnormal verwendetes Durchflussmessgerät;

3 – PRÜFVERFAHREN
3.1 Prüfverfahren – Die Verfahren für die regelmäßige Überprüfung von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von anderen Flüssigkeitsmengen als Wasser, die auf Tankwagen montiert werden, sind wie folgt:
a) „Volumetrisches“ Verfahren zum Vergleich mit dem Arbeitsnormal, für spezielle Kapazitätsmessungen zur Überprüfung von Volumenmessgeräten (Standardbehälter); 
b) Geeichte-Messeinrichtung-Methode, zum Vergleich mit dem Geeichte-Messeinrichtung-Arbeitsnormal;
c) „Gravimetrisches“ Verfahren zum Vergleich mit einem Arbeitsnormal für nicht-selbsttätige Waagen;
d) Zusätzliche gleichwertige Verfahren: zusätzliche Prüfverfahren sind zulässig, sofern die Organisation die Eignung und Gleichwertigkeit dieser Methoden nachweisen kann.

4 – ARBEITSNORMALE
4.1 Die Arbeitsnormale zur Durchführung regelmäßiger Überprüfungen müssen den Anforderungen der Absätze 1.2 und 1.3 der Anlage II des Erlasses entsprechen.
Die in Anlage II, Punkt 1.2 des Dekrets vorgesehene Bedingung gilt auch dann als erfüllt, wenn das Arbeitsnormal folgende Anforderungen erfüllt:
die Summe des absoluten Wertes des Messfehlers und der Messunsicherheit im Zusammenhang mit Kalibriervorgängen darf 1/3 des höchstzulässigen Fehlers (MPE) nicht überschreiten oder 
(|E|+U) ≤ 1/3 MPE,
Abweichend von Anhang II Nummer 1.3 des Dekrets können Arbeitsproben der für das volumetrischen Verfahren verwendeten Sonderkapazitätsmaßnahmen von der Kontrollstelle intern kalibriert werden, sofern sie über geeignete Verfahren und Referenzproben verfügen, die gemäß Anhang II Nummer 1.3 des Dekrets und in den in Anhang 4 des Dekrets genannten Abständen kalibriert werden.
Die Zusatzarbeitsnormale, die zur Messung der Temperatur und der Dichte bei der Durchführung regelmäßiger Prüfungen zusätzlich zu den Anforderungen in Anhang II Nummer 1.3 des Dekrets verwendet werden, müssen den Anforderungen der folgenden Tabelle (Tabelle 1) entsprechen:
Tabelle 1
	Arbeitsproben zur Messung der Temperatur
	Arbeitsproben zur Messung der Dichte 

	(|E|+U) ≤ 0.3 °C
	(|E|+U) ≤ 0.5 kg/m3



4.2 Proben, die bei dem „volumetrischen“ Verfahren verwendet werden (Volumenprobenmessungen)
Die Arbeitsproben, die für die regelmäßige Inspektion von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von Flüssigkeitsmengen, außer von Wasser, verwendet werden, die auf Tankwagen mit dem volumetrischen Verfahren montiert sind, müssen ausreichen, um das vom Messsystem gelieferte Volumen bei der maximalen effektiven Durchflussmenge unter Verwendungsbedingungen in einer Zeit von mindestens 1 Minute zu enthalten.
Bei interner Kalibrierung der Probenvolumenmessungen darf das entsprechende Verfahren nicht mehr als zehn Übertragungen vorsehen.

4.3 Proben und Geräte, die bei der „Geeichte-Messeinrichtung-Methode“ verwendet werden
4.3.1 Geeichte Messeinrichtugen die für die regelmäßige Überprüfung von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von Flüssigkeitsmengen, außer von Wasser, verwendet werden, die auf Tankwagen montiert sind, müssen zusätzlich zu den folgenden Anforderungen die Fehler- und Unsicherheitsbedingungen gemäß Absatz 4.1 erfüllen:
● eine Auflösung, die mindestens der des zu überprüfenden Messsystems entspricht;
● Arbeitseigenschaften, die sich aus dem Kalibrierschein ergeben, in Bezug auf den kleinsten Durchfluss, den maximalen Durchfluss, den maximalen Arbeitsdruck, den Betriebstemperaturbereich und die Eignung für die zu messende Flüssigkeitsart, einschließlich der Messsysteme, die einer regelmäßigen Prüfung unterzogen werden.
Die Kalibrierung der geeichten Messeinrichtung erfolgt in Volumen mit dem zu messenden Produkt und unter den gleichen Betriebsbedingungen. Eine Kalibrierung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder unter anderen Bedingungen als den Betriebsbedingungen ist zulässig, wenn die Merkmale des Instruments es ermöglichen (durch Anwendung zusätzlicher Korrekturen, die durch Kalibrierscheine oder zusätzliche Unterlagen des Herstellers bereitgestellt werden), die für die geforderten Anforderungen geeignete Leistung zu erreichen.
Die geeichte Messeinrichtung muss auch für einen Durchflussbereich kalibriert werden, in dem die Werte während der Prüfung liegen.
4.3.2 Thermometer (siehe Tabelle 1): Thermometer, die bei regelmäßigen Überprüfungen verwendet werden, müssen einen Messbereich haben, der den unter Nennbetriebsbedingungen für das zu prüfende Gerät erwarteten Temperaturbereich umfasst. Digitale Thermometer müssen über Einheiten von ≤ 0,2 °C verfügen.
4.3.3 Dichtemessgerät (siehe Tabelle 1): Dichtemessgeräte, die bei der regelmäßigen Überprüfung verwendet werden, müssen einen Messbereich aufweisen, der den Dichtebereich der Flüssigkeit umfasst, in dem das zu prüfende Gerät messen soll. Dichtemessgeräte müssen in Schritten ≤ 1 kg/m3 messen.

4.4 Gravimetrische Methode – bei der „gravimetrischen“ Methode verwendete Proben und Geräte:
4.4.1. Nicht-selbsttätige Waage 
Die für die direkte Ablesung verwendete Waage muss die Abnahmekriterien gemäß Punkt 4.1 erfüllen. 
4.4.2. Standardgewichte; 
4.4.3 Tank, der dazu bestimmt ist, das vom Messsystem gelieferte Volumen unter den Verwendungsbedingungen in einer Zeit von mindestens 1 Minute bei der maximalen effektiven Durchflussmenge zu enthalten.
4.4.4 Thermometer (siehe Tabelle 1): Thermometer, die bei der regelmäßigen Überprüfung verwendet werden, müssen einen Messbereich aufweisen, der den Temperaturbereich umfasst, der unter den Nennbetriebsbedingungen des zu prüfenden Geräts vorgesehen ist. Digitale Thermometer müssen über Einheiten von mindestens 0,2 °C verfügen.
4.4.5 Dichtemessgerät (siehe Tabelle 1): Dichtemessgeräte, die bei der regelmäßigen Überprüfung verwendet werden, müssen einen Messbereich aufweisen, der den Dichtebereich der Flüssigkeit umfasst, in dem das zu prüfende Gerät messen soll. Dichtemessgeräte müssen in Schritten ≤ 1 kg/m3 messen.

5 – VERFAHREN FÜR DIE REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG
5.1 Die Stelle, welche die regelmäßige Überprüfung durchführt, übermittelt diese Anmeldung, wenn sie beabsichtigt, diese Voranmeldung vorzunehmen, der Handelskammer des Orts, in dem der Eigentümer des Geräts seinen Wohnsitz hat, und der Kammer, die für den Ort der regelmäßigen Kontrolle zuständig ist.
Der Vertreter der Behörde führt alle in den folgenden Punkten vorgesehenen Kontrollen und Prüfungen durch und ergänzt, zusätzlich zum messtechnischen Logbuch, die in Anlage A zu diesem Dokument enthaltene Kontrollliste.
5.2 Das Original der Kontrolliste, das mindestens die in Anhang A genannten Mindestangaben gemäß Nummer 1 zu enthalten hat, wird von der Stelle zusammen mit der Software oder der Kalkulationstabelle für die Überprüfungs- und Kontrollvorgänge, die die Ergebnisse dieser Berechnung enthalten, aufbewahrt. Eine Kopie der Kontrollliste wird von der Stelle über das Telematiksystem, zusammen mit der Mitteilung der Ergebnisse der regelmäßigen Überprüfung, der für das Gebiet zuständigen Handelskammer innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Überprüfung selbst übermittelt. Eine weitere Kopie dieser Liste wird den Aufsichtsbehörden vom Eigentümer des Instruments zur Verfügung gestellt.

5.3 Regelmäßige Überprüfungen umfassen:
5.3.1 Sichtprüfung, um das Vorhandensein und die Unversehrtheit von Stempeln und/oder Kennzeichnungen zu überprüfen, die die ursprüngliche nationale oder EG-Zertifizierung oder EG-Kennzeichnung und die ergänzende messtechnische Kennzeichnung (M), die von Vorschriften vorgesehene Kennzeichnung, das Vorhandensein und die Unversehrtheit von Dichtungen oder anderen Schutzelementen, einschließlich elektronischer Bauteile, gemäß den Genehmigungsunterlagen bestätigen. 
5.3.1.1 Kann die Behörde keine Kopie der Genehmigungsunterlagen des Gerätes erhalten, so kann sie im Rahmen ihrer eigenen Verantwortung die regelmäßige Überprüfung vornehmen.
5.3.2 Prüfung der Dokumentation: 
— Prüfung des Vorhandenseins eines messtechnischen Logbuches, falls bereits ausgestellt; 
-	Prüfung, ob im Falle einer Reparatur des Gerätes, bei der ein Schutzelement entfernt oder ein mit Schutzdichtung versehenes Bauteil ersetzt wurde, der Austausch in das messtechnische Logbuch aufgenommen wurde, einschließlich der Beschreibung der vorgenommenen Reparatur und der verwendeten Dichtungen. Falls das Gerät über kein messtechnisches Logbuch verfügt, überprüft die Behörde, ob die Erklärung der Reparaturwerkstatt gemäß Artikel 7 Absätze 3 und 4 des Dekrets vorliegt, und nimmt sie in ein messtechnisches Logbuch auf.
5.3.3 Durchführung messtechnischer Tests zur Überprüfung der einwandfreien Funktion des Geräts gemäß Punkt 5.4.
5.4 Angaben zur Prüfung 
Vorarbeiten
Werden die Prüfungen mit Arbeitsproben für Massen- und Volumenmengen durchgeführt, so sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
a) die Positionierung muss eine Minimierung möglicher Umweltauswirkungen (z. B. Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung, Kurzschlüssen usw.) ermöglichen;
b) Abdichtung des Hydraulikkreises;
c) die Probe ist für die Ablesevorgänge angemessen abgeglichen;
d) vor der Lieferung muss die Benetzung mit dem anschließenden Abtropfen des Messgeräts für die im Schein/Kalibrierungsverhältnis angegebene Zeit erfolgen;
e) vor der Lieferung sollte das Produkt für einen Zeitraum von mindestens 1 Minute geliefert haben, um das thermische Gleichgewicht zwischen der Arbeitsprobe und dem zu prüfenden Gerät zu erreichen;

5.4.1 Überprüfung der Einhaltung des maximal zulässigen Fehlers (MPE) im Einsatzbereich des Messsystems.
Diese Überprüfung erfolgt durch drei aufeinander folgende abgegebene Mengen in der nachstehend beschriebenen Weise, wobei sichergestellt wird, dass der gemessene Fehler für jede abgegebene Menge den MPE von ± 0,5 % nicht überschreitet:
│E│ ≤ MPE.
Die Prüfungen sind mit einer Prüfflüssigkeit durchzuführen, die den metrologischen Aufschriften auf dem Schild entspricht.
5.4.1.1 Prüfung nach dem volumetrischen Verfahren
Die volumetrische Prüfung erfolgt durch drei aufeinander folgende abgegebene Mengen, die dem minimalen, maximal erreichbaren und dem Betriebsdurchfluss des Messsystems entsprechenden Betriebsdurchfluss entsprechen.
Für jede Lieferung wird der Fehler wie folgt berechnet:  
E = E' + Eα + Eβ
dabei gilt: 
E' = 100 (Vm – Vref)/Vref>
Eα = 100 α (tc – tm) – Korrektur der Prüfflüssigkeitstemperatur
Eβ = 100 β (tref – tc) – Korrektur der Differenz zwischen der Prüftemperatur und der Kalibriertemperatur der Arbeitsprobe
Vm = vom Zähler angezeigtes Volumen 
Vref = auf der Arbeitsprobe abgelesenes Volumen
tc = durchschnittliche Flüssigkeitstemperatur während der Arbeitsmessung
Tm = Mitteltemperatur der Flüssigkeit, die durch das Messgerät fließt
tref = Referenztemperatur, auf die die Arbeitsmessung kalibriert wird
α = kubischer Ausdehnungskoeffizient der Prüfflüssigkeit, deren Werte in den entsprechenden ASTM-Tabellen zu finden sind, wobei die Werte für die am häufigsten verwendeten Flüssigkeiten für Temperaturwerte zwischen 10 und 45 °C berechnet werden: 
   — Benzin: 1,22 x 10-3 °C-1>
   — Diesel (Öl): 0,85 x 10-3 °C-1>
β = Kubikausdehnungskoeffizient der Arbeitsmessung
Zur Berechnung des Fehlers können andere Formeln verwendet werden, sofern die Stelle nachweist, dass die Feststellungen den oben genannten gleichwertig sind.

5.4.1.2 Prüfung „Vergleich mit geeichter Messeinrichtung“
Die Null der geeichten Messeinrichtung zeigt sich bei Null-Durchfluss; bei Bedarf wird die Null angepasst.
Die Prüfung mit der geeichten Messeinrichtung ist unter Verwendung von drei getrennt abgegebenen Mengen durchzuführen, die folgenden Anforderungen entsprechen:
a)	eine abgegebene Menge bei einer ähnlichen Durchflussrate, aber nicht kleiner als der Mindestwert Qmin der metrologischen Beschriftungen des Messgeräts.
Die abgegebene Menge ist kleiner als die folgenden Werte:
· eine Flüssigkeitsmenge, die dem 2fachen des MMQ entspricht (= messbare Mindestmenge);
· die Menge der Flüssigkeit, die in einer Minute bei Qmin geliefert wird;
b)	zwei Lieferungen, eine mit dem maximal erreichbaren Durchfluss und eine beim Betriebsdurchsatz, wobei der konstante Durchfluss während der Prüfung in beiden Fällen beibehalten wird.
Die Dauer jeder Prüfung muss mindestens 1 Minute betragen.
Die Mindestmenge, die abzugeben ist, muss mindestens 1.000 Skaleneinteilungen an dem zu prüfenden Gerät betragen.
Das vom geeichten Messgerät angegebene Volumen (Vref) und das vom Messsystem nicht angeglichene Volumen (Vmeas) sind am Ende der Abgabe der vorgegebenen Menge aufzuzeichnen.
 Zeigt das Messsystem auch das kompensierte Volumen bei einer Temperatur (Vmeas15), sind beide Angaben aufzuzeichnen.
Für jede Lieferung wird der Fehler wie folgt berechnet:  
E % = 100 (Vm – Vref)/Vref
Vm = vom Zähler angezeigtes Volumen 
Vref = an der Arbeitsprobe (geeichtes Messgerät) abgelesenes Volumen


5.4.1.3 Prüfung nach gravimetrischer Methode
Um den Abgleich bei der Überprüfung am Verwendungsort zu bestätigen, sind 3 Wiegeproben mit zertifizierten Standardgewichten ähnlich wie die höchste für das Prüfverfahren verwendete Belastung durchzuführen, M. Jedes einzelne Abwiegen darf nicht um mehr als 1/3 MPE des zu prüfenden Geräts von dem Nennmassenprobewert abweichen, was zu 100 (Lmax – Lmin)/M ≤ 1/9 MPE des zu prüfenden Geräts führt, wobei L der Waagenwert ist; die verwendeten Standardgewichte müssen zu einer Klasse gemäß der OIML-Empfehlung R111 gehören, so dass MPE für diese Klasse ≤ 1/9 MPE für das zu überprüfende Gerät ist, und ein von einem akkreditierten Labor ausgestelltes Zertifikat haben. Gegebenenfalls passt die Stelle den Überprüfungsausgleich den Referenzproben an und wiederholt das oben beschriebene Verfahren.
Während der Lieferung ist die Durchschnittstemperatur der Flüssigkeit zu messen, die durch das Messgerät fließen lassen wurde (tm).
Am Ende der Mengenabgabe wird das mit dem Zähler gemessene unangeglichene Volumen (Vm) ermittelt.
Es ist die Nettomasse der Flüssigkeit in dem auf der Waage gestellten Behälter zu ermitteln.
Zur Bestimmung ihrer Dichte ist eine Flüssigkeitsmenge aus dem Behälter zu entnehmen (ρ'L).
Die Dichte der Flüssigkeit, die bei der Temperatur td ermittelt wurde, wird auf die Temperatur tm korrigiert; wenn die Differenz zwischen der Messtemperatur td und der Temperatur tm größer als 0,3 °C ist, ist die gemessene Dichte auf die Temperatur td, ρ'L, auf die Flüssigkeitstemperatur tm zu korrigieren:
ρL = ρ’L [1 - α (td - tm)]

Die konventionelle Masse der Flüssigkeit m ist durch Abzug des Taragewichts vom Bruttogewicht zu bestimmen.
Die Masse pro Volumen wird bei der Temperatur der Flüssigkeit, die durch das Messgerät tm fließen lassen wird, unter Berücksichtigung der Korrektur für den aerostatischen Schub umgerechnet:

Vref = 
dabei gilt 
Vm 	= vom Zähler angezeigtes Volumen
Vref 	= auf der Arbeitsprobe abgelesenes Volumen 
tm 	= durchschnittliche Temperatur der Flüssigkeit, die durch das Messgerät fließen lassen wird
td 	= Temperatur, bei der die Dichte der Flüssigkeit gemessen wird
ρ’L 	= Dichte gemessen bei der td Temperatur 
ρL = 	ρ‘L Dichte, korrigiert auf die Flüssigkeitstemperatur tm>
α = 	kubischer Ausdehnungskoeffizient der Flüssigkeit.

Der relative Fehlerprozentsatz wird wie folgt berechnet: 
E % = 100 (Vm — Vref)/Vref

5.4.2 Überprüfung der kompensierten Messung bei 15 °C
Bei Geräten, die zusätzlich das kompensierte Volumen bei der Referenztemperatur anzeigen, ist die Genauigkeit der Umrechnung zu überprüfen. 
Für die Zwecke dieses Vorgangs sind bei mindestens einer abgegebenen Messung, unabhängig von der verwendeten Methode, die Angaben des Messsystems unter aktuellen Bedingungen auf die Referenztemperatur zurückzusetzen. 
Folglich gilt für die folgenden Werte:
Vcomp 	= vom Messkopf angezeigtes kompensiertesVolumen
Tref 	= Referenztemperatur zur Kompensation (Öltemperatur 15 °C)
Vm 	= vom Messkopf unter Betriebsbedingungen angezeigtes Volumen
Vmtref 	= vom Messkopf bei Referenztemperatur angezeigtes Volumen
tm 	= Durchschnittstemperatur der Flüssigkeit, die durch das Messgerät fließen lassen wird
α 	= kubischer Ausdehnungskoeffizient der Flüssigkeit.

der relative Fehler Ecomp wird berücksichtigt:

Ecomp % = 100 (Vcomp – Vmtref)/Vmtref

dabei gilt:
Vmtref = Vm [1 – α (tm – tref)]
Der höchstzulässige Fehler zwischen den beiden Angaben (hauptsächlich umgerechnet auf 15 °C und kompensiert) für jede abgegebene Menge beträgt 0,2 %.

5.4.3 Überprüfung der korrekten Funktion der kontinuierlichen Mengenanzeigen (Totalisator), sofern vorhanden.
Nach dem Ablesen des durch die kontinuierliche Mengenanzeige angegebenen Ausgangswerts, wird eine Produktmenge abgegeben, die über die messbare Mindestmenge des Geräts hinausgeht; die Differenz zwischen dem Ausgangswert und dem Endwert auf der oben genannten Anzeige darf sich nicht von dem Wert unterscheiden, der in der zurückgesetzten Anzeige des Messsystems für mehr als 1 (ein) Liter angegeben ist.
Der nicht angezeigte Unterschied wird bei elektronischen und elektromechanischen Totalisatoren im Pufferspeicher gespeichert und in der nächsten abgegebenen Messung mitgezählt.
Diese Prüfung kann gleichzeitig mit einer der in Absatz 5.4.1 genannten Prüfungen durchgeführt und aufgezeichnet werden.
Ein negatives Testergebnis ist für das Ergebnis der regelmäßigen Überprüfung nicht relevant, wenn der Totalisator nicht für gesetzliche Messfunktionen verwendet wird. Die Nutzungsbeschränkung ist von der Stelle im messtechnischen Logbuch und in der Kontrollliste aufzuzeichnen; die geeignete Klebeplatte – aus Material, das beim Auslösen zerstörbar ist und die Worte „Totalisator nicht für gesetzliche Messfunktionen“ trägt, ist in der Nähe des Totalisators auf dem geprüften Gerät anzubringen.
5.4.4 Prüfung der Übereinstimmung der im Druck (falls vorhanden) angegebenen Menge der gelieferten Flüssigkeit mit der vom Zähler angezeigten Menge (teilweise Totalisator).

5.4.5 Verifikation des korrekten Betriebs des Deaerators
Zweck dieser Prüfung ist es, den ordnungsgemäße Betrieb des Entlüftungsgeräts zu überprüfen, wenn, sobald kein Produkt im Tank mehr vorhanden ist, Luft im System erzeugt wird.
Der Fahrzeugbehälter ist mit einer Prüfflüssigkeit zu füllen, die etwa 50 % des Probenvolumens entspricht. Der Wert, welcher der Kapazität der Probe entspricht, ist auf dem Kopf vordefiniert, und die Abgabe der Messungen ist so lange durchzuführen, bis der Entlüfter in Betrieb genommen wird, was zu einer Abschaltung der Probe führt, d. h. bis zur Beendigung der im Behälter oder in der Zufuhrkammer enthaltenen Erzeugnismenge. 
Der Fahrzeugtank ist mit einer zusätzlichen Flüssigkeit zu füllen, die ausreicht, um den Probenbehälter oder einen weiteren Bereich, der zuvor mit demselben für die Prüfung verwendeten Produkt gefüllt wurde (im Fall von Tanks mit mehreren Räumen) vollständig zu füllen und die Flüssigkeit aus dem Fahrzeugtank oder dem Bereich in den Arbeitsprobebehälter zu füllen, bis sein Nennwert erreicht ist.
Der relative Fehlerprozentsatz wird wie folgt berechnet: 
E % = 100 (Vm — Vref)/Vref>
dabei gilt
Vm = vom Zähler angezeigtes Volumen
Vref = auf der Arbeitsprobe abgelesenes Volumen (nominales Probenvolumen)

Die Prüfung gilt als bestanden, wenn der festgestellte Fehler ≤ 1,5 % beträgt.

[bookmark: _heading=h.30j0zll]Anlage A – Kontrollliste für regelmäßige Überprüfungen
	Gegenstand:

	Name des Unternehmens: 
Büro:
EAI Nr.:                            Akkreditierung:                               Identifikationsnummer bei Unioncamere 		(Vereiningung der italienischen Handelskammern)
Überprüfung Startzeit _________________ Überprüfung Endzeit _________________

	Art der Kontrolle:                                Regelmäßige Überprüfung             Stichprobenartige Kontrolle 



	Eigentümer des Geräts: 
Aufstellort:
EAI Nr.: 
Fahrzeugdaten (?)



	Kennzeichnung des Geräts

	Marke
	

	Modell 
	

	Registriernummer
	

	Klassifikation 
	

	Min/Max Durchsatz
	

	e/d 
	

	
	Letzte Messung der Genehmigungsurkunde wie auf der amtlichen Plakette angegeben:

	Software-Version
	


	(gegebenenfalls) Kennzeichnung von angeschlossenen Geräten
	


	Verwendete Arbeitsproben 

	Typ:  □  Behälter  □ Geeichte Messeinrichtung  □ Waage □ Sonstige (bitte angeben) _________________


	Marke
	

	Modell 
	

	Registriernummer
	

	Min/Max Durchsatz
	

	e/d 
	

	MMQ (für geeichte Messeinrichtung)
	

	Kalibrierschein 
	Anzahl                              der  

	(gegebenenfalls) sonstige Proben

	
	

	
	

	
	





	Anforderungen
	Beschreibung der Kontrolle
	+
	-
	Nicht zutreffend
	Anmerkungen

	5.1
	Die Zulassungsunterlagen des Gerätes sind verfügbar.	

	
	
	
	

	5.3.1
	Alle in den Zulassungsunterlagen vorgesehenen nationalen oder EWG-Zertifizierungen oder EG-Kennzeichnungen und ergänzenden messtechnischen Kennzeichnungen (M), gesetzlichen messtechnischen Angaben, Dichtungen oder anderen Schutzelementen, einschließlich elektronischer Bauteile, sind vorhanden und/oder sichtbar.
	
	
	
	

	5.3.2
	Das messtechnische Logbuch ist, falls bereits ausgestellt, verfügbar.
(falls nicht, geben Sie Gründe für sein Fehlen an, um ein neues Logbuch zu erstellen).

	
	
	
	

	5.3.2
	Im Falle einer Reparatur des Gerätes, bei der ein Schutzelement entfernt oder ein mit Schutzdichtung versehenes Bauteil ersetzt wurde, ist der Austausch im messtechnischen Logbuch erfasst.

Oder

(falls das messtechnische Logbuch noch nicht ausgestellt wurde) muss die Erklärung des Reparaturbetriebs mit Nachweis über die entfernten Dichtungen vorliegen.
	
	
	
	

	5.4
	Den Betriebsdurchsatz, bei dem die Prüfungen durchgeführt werden.
	
	
	
	

	5.4.1.1
	Prüfungen nach dem volumetrischen Verfahren
pmeas:
1. Prüfung: E%
2. Prüfung: E%
3. Prüfung: E%
	
	
	
	

	5.4.1.2
	Prüfung „Vergleich mit geeichter Messeinrichtung“
tmeas                            pmeas                    
1. Prüfung: E%
2. Prüfung: E%
3. Prüfung: E%
	
	
	
	

	5.4.1.3
	Die Vorprüfung der Prüfwaage war erfolgreich

War eine Anpassung des Prüfgerätes erforderlich?
	


	


	


	



	
	
	
	
	
	

	5.4.1.3
	Prüfungen nach dem gravimetrischen Verfahren:
tp                         pmeas                       ρp
1. Prüfung: tmeas               ρmeas               E%
2. Prüfung: tmeas               ρmeas               E%
3. Prüfung: tmeas               ρmeas               E%
	
	
	
	

	5.4.1.4
	Zeigt die Zapfsäule die kompensierte Messung bei 15 °C an?

Die Richtigkeit der Umrechnung wurde überprüft.                
tmeas                     ⍴meas                       ⍴15  

E% 
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	5.4.2
	Überprüfung der kompensierten Messung bei 15 °C
	
	
	
	

	5.4.3
	Kontinuierliche Mengenanzeigen (Totalisatoren) entsprechen dem erwarteten MPE.
Geliefertes Volumen (vom Teilzähler) V
Anfangstotalisator Ti
Endtotalisator Tf
E    
	
	
	
	

	5.4.4
	Überprüfen Sie den korrekten Betrieb des Entlüftungsgeräts
	
	
	
	


Anmerkungen
	+
	-
	

	X
	
	Wenn das Gerät die Überprüfung bestanden hat

	
	X
	Wenn das Gerät die Überprüfung nicht bestanden hat

	/
	/
	Falls dies nicht überprüft wird



	Von der Person, die die Überprüfung durchführt, neu angebrachte Dichtungen
	

	Alle in der Zulassung des Geräts vorgesehenen neu angebrachten Dichtungen
Geben Sie an
	Gegebenenfalls wieder angebaute Einbaudichtungen (optional)
Geben Sie an

	
	

	Ort
	Datum


	

	Unterschrift des Prüfers
□ Behörde
□ Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern





BLATT M: Systeme zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von anderen Flüssigkeiten als Wasser des auf Tankwagen montierten Flüssiggastyps (LPG)

1 – ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH 
Verfahren für die regelmäßige Überprüfung von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von Flüssiggasen unter Druck, gemessen bei einer Temperatur von – 10 °C oder höher, auf Tankwagen montiert, die den nationalen und europäischen Vorschriften entsprechen.

2 – BEGRIFFE UND BEGRIFSSBESTIMMUNGEN
2.1 Zusätzlich zu den Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 2 des Dekrets Nr. 93 vom 21. April 2017 in der Fassung des Dekrets Nr. 176 vom 6. Dezember 2019 (nachstehend „Dekret“ genannt) gelten folgende Begriffsbestimmungen:
a)	Messgerät: ein Gerät zur kontinuierlichen Messung, Speicherung und Anzeige unter Betriebsbedingungen einer Flüssigkeitsmenge, die durch einen Messwertgeber in einer geschlossenen und vollständig belasteten Leitung fließt;
b)	Messsystem: ein System, welches das Messgerät selbst und alle Geräte umfasst, die für die Gewährleistung korrekter Messungen oder für die Vereinfachung des Messvorgangs erforderlich sind;
c)	LPG (Liquefied Petroleum Gas): Mischung aus gasförmigen Kohlenwasserstoffen, hauptsächlich Propan und Butan, aus Erdgasförderung und Erdölraffination;
d)	QMM: Mindestmessmenge (QMM): die kleinste Menge, für welche die Messung messtechnisch zulässig ist;
e)	Maximal zulässiger Fehler (MPE): maximaler Messfehler in Bezug auf einen bekannten Referenzwert, der gemäß technischer Spezifikationen oder Vorschriften für eine Messung, ein Messgerät oder Messsystem zulässig ist;
f)	Arbeitsmessprobe (Arbeitsprobe): ein Musterobjekt oder -System, das zur Überprüfung eines Messgeräts oder Messsystems verwendet wird; 
g)	Geeichte Messeinrichtung: Durchflussmessinstrument, das als Arbeitsprobe verwendet wird;
h)	Druckbehälter: Arbeitsprobe des für die Überprüfung von Flüssiggaszählern verwendeten speziellen Kapazitätsmesstyps.

3 – PRÜFVERFAHREN
3.1 Prüfverfahren – Die Verfahren für die regelmäßige Inspektion von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von LPG, die auf Tankwagen montiert werden, sind wie folgt:
a) „Volumetrisches“ Verfahren zum Vergleich mit Arbeitsproben, die für die besonderen Kapazitätsmessungen zur Überprüfung von Volumenzählern (Probebehälter) verwendet werden; 
b) Geeichte-Messeinrichtung-Methode, zum Vergleich mit dem Geeichte-Messeinrichtung-Arbeitsnormal;
c) „Gravimetrisches“ Verfahren zum Vergleich mit einem Arbeitsnormal für nicht-selbsttätige Waagen;
d) Zusätzliche gleichwertige Verfahren: zusätzliche Prüfverfahren sind zulässig, sofern die Organisation die Eignung und Gleichwertigkeit dieser Methoden nachweisen kann.

4 – ARBEITSPROBEN
4.1 Die Arbeitsnormale zur Durchführung regelmäßiger Überprüfungen müssen den Anforderungen der Absätze 1.2 und 1.3 der Anlage II des Dekrets entsprechen.
Die in Anlage II, Punkt 1.2 des Dekrets vorgesehene Bedingung gilt auch dann als erfüllt, wenn die Arbeitsprobe folgende Anforderungen erfüllt:
die Summe des absoluten Wertes des Messfehlers und der Messunsicherheit im Zusammenhang mit Kalibriervorgängen darf 1/3 des höchstzulässigen Fehlers (MPE) nicht überschreiten oder 
(|E|+U) ≤ 1/3 MPE,
Abweichend von Anhang II Nummer 1.3 des Dekrets können Arbeitsproben der für das volumetrischen Verfahren verwendeten Sonderkapazitätsmessgeräte von der Kontrollstelle intern kalibriert werden, sofern sie über geeignete Verfahren und Referenzproben gemäß Nummer 1.3  des Anhangs II des Dekrets und in den in Anhang 4 des Dekrets genannten Abständen verfügen.
Die zur Messung von Temperatur, Dichte und Druck bei regelmäßigen Überprüfungen verwendeten zusätzlichen Arbeitsproben müssen ebenfalls den Vorschriften des Absatzes 1.3 der Anlage II des Dektrets entsprechen. Darüber hinaus müssen die oben genannten Arbeitsproben den Anforderungen der folgenden Tabelle entsprechen (Tabelle 1):
Tabelle 1
	Arbeitsproben zur Messung der Temperatur
	Arbeitsproben zur Messung der Dichte
	Arbeitsproben zur Druckmessung

	(|E|+U) ≤ 0.3 °C
	(|E|+U) ≤ 1.2 kg/m3 
	(|E|+U) ≤ 0.3 bar




4.2 Proben, die bei dem „volumetrischen“ Verfahren verwendet werden  (Probevolumenmessungen):
4.2.1 Die Arbeitsproben, die für die regelmäßige Inspektion von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von Flüssiggasen unter Druck verwendet werden, die bei einer Temperatur von – 10 °C oder mehr nach dem volumetrischen Verfahren gemessen werden, müssen ausreichen, um das vom Messsystem gelieferte Volumen bei der tatsächlichen maximalen Durchflussrate unter den Verwendungsbedingungen zu einem Zeitpunkt von mindestens 1 Minute zu enthalten.
Für die Kalibrierung von Probenvolumenmessungen dürfen höchstens zehn Übertragungen durchgeführt werden; darüber hinaus sind die Volumenkorrekturen nach einem Druck von mindestens 0 bis 10 bar zu bestimmen und in der entsprechenden Tabelle anzugeben.
Die Messung des Probenvolumens muss den Anforderungen an Druckbehälter entsprechen, für die die Karosserie geeignete Nachweise liefert.
Das Kalibrierergebnis kann sich auf den atmosphärischen Druck oder auf unterschiedliche Druckwerte (normalerweise 7 bar) beziehen und bei der Referenztemperatur von 15 °C bestimmt werden.
4.2.2 Dichtemessgerät (siehe Tabelle 1): Dichtemessgeräte, die bei der regelmäßigen Überprüfung verwendet werden, müssen einen Messbereich aufweisen, der den Dichtebereich der Flüssigkeit umfasst, in dem das zu prüfende Gerät messen soll. Dichtemesser müssen eine Auflösung von ≤ 1 kg/m3 haben.
4.2.3 Thermometer (siehe Tabelle 1): Thermometer, die bei regelmäßigen Überprüfungen verwendet werden, müssen einen Messbereich haben, der den unter Nennbetriebsbedingungen für das zu prüfende Gerät erwarteten Temperaturbereich umfasst. Die Thermometer müssen in Schritten von ≤ 0,5 °C messen.
4.2.5 Manometer (siehe Tabelle 1): die bei regelmäßigen Überprüfungen verwendeten Manometer müssen über einen Messbereich verfügen, der den Druckbereich umfasst, der den Druckbereich umfasst, der in den Betriebsbedingungen des Geräts, das einer regelmäßigen Kontrolle unterliegt, vorgesehen ist. Die Arbeitsmanometerauflösung beträgt ≤ 0,2 bar.

4.3 Proben und Geräte, die bei der „Geeichte-Messeinrichtung-Methode“ verwendet werden
4.3.1 Regelmessgeräte, die für die regelmäßige Inspektion von Systemen zur kontinuierlichen und dynamischen Messung von unter Druck befindlichen Flüssiggasen verwendet werden, die bei einer Temperatur von – 10 °C oder mehr an Tankwagen gemessen werden, müssen zusätzlich zu den folgenden Anforderungen den Fehler- und Unsicherheitsbedingungen gemäß Absatz 4.1 entsprechen:
● eine Auflösung, die mindestens der des zu überprüfenden Messsystems entspricht;
● Arbeitseigenschaften, wie im Kalibrierschein angegeben, in Bezug auf den minimalen Durchfluss, den maximalen Durchfluss, den maximalen Arbeitsdruck, die Mindestleistungsmenge, den Betriebstemperaturbereich und die Eignung der zu messenden Flüssigkeiten, einschließlich der Messsysteme, die regelmäßig zu prüfen sind.
Die Kalibrierung des Mastermeters erfolgt in einem Volumen mit dem zu messenden Produkt (LPG) und unter den gleichen Betriebsbedingungen. Eine Kalibrierung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten oder unter anderen Bedingungen als den Betriebsbedingungen ist zulässig, wenn die Merkmale des Geräts es ermöglichen, (durch Anwendung zusätzlicher Korrekturen, die in Kalibrierscheinen oder zusätzlichen Unterlagen des Herstellers vorgelegt wurden) eine für die Anforderungen geeignete Leistung zu erzielen, sofern die Anforderung erfüllt ist —
  (|E|+U) ≤ 1/5 MPE,
Die geeichte Messeinrichtung muss auch für einen Durchflussbereich kalibriert werden, in dem die Werte während der Prüfung liegen.
4.3.2 Thermometer (siehe Tabelle 1): Thermometer, die bei regelmäßigen Überprüfungen verwendet werden, müssen einen Messbereich haben, der den unter Nennbetriebsbedingungen für das zu prüfende Gerät erwarteten Temperaturbereich umfasst. Die Thermometer müssen in Schritten von ≤ 0,5 °C messen.
4.3.3 Dichtemessgerät (siehe Tabelle 1): Dichtemessgeräte, die bei der regelmäßigen Überprüfung verwendet werden, müssen einen Messbereich aufweisen, der den Dichtebereich der Flüssigkeit umfasst, in dem das zu prüfende Gerät messen soll. Dichtemessgeräte müssen in Schritten ≤ 1 kg/m3 messen.

4.4 Gravimetrische Methode – bei der „gravimetrischen“ Methode verwendete Proben und Geräte:
4.4.1. Nicht-selbsttätige Waage 
Die für die direkte Ablesung verwendete Waage muss die Abnahmekriterien gemäß Punkt 4.1 erfüllen. 
4.4.2. Standardgewichte; 
4.4.3 Der Druckbehälter, der dazu ausgelegt ist, das vom Messsystem gelieferte Volumen bei der maximalen effektiven Durchflussmenge unter den Verwendungsbedingungen in einer Zeit von mindestens 1 Minute zu halten.
4.4.4 Thermometer (siehe Tabelle 1): Thermometer, die bei regelmäßigen Überprüfungen verwendet werden, müssen einen Messbereich haben, der den unter Nennbetriebsbedingungen für das zu prüfende Gerät erwarteten Temperaturbereich umfasst. Die Thermometer müssen in Schritten von ≤ 0,5 °C messen.
4.4.5 Dichtemessgerät (siehe Tabelle 1): Dichtemessgeräte, die bei der regelmäßigen Überprüfung verwendet werden, müssen einen Messbereich aufweisen, der den Dichtebereich der Flüssigkeit umfasst, in dem das zu prüfende Gerät messen soll. Dichtemessgeräte müssen in Schritten ≤ 1 kg/m3 messen.


5 – VERFAHREN FÜR DIE REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG
5.1 Die Stelle, welche die regelmäßige Überprüfung durchführt, übermittelt diese Anmeldung, wenn sie beabsichtigt, diese Voranmeldung vorzunehmen, der Handelskammer des Orts, in dem der Eigentümer des Geräts seinen Wohnsitz hat, und der Kammer, die für den Ort der regelmäßigen Kontrolle zuständig ist.
Der Vertreter der Behörde führt alle in den folgenden Punkten vorgesehenen Kontrollen und Prüfungen durch und ergänzt, zusätzlich zum messtechnischen Logbuch, die in Anlage A zu diesem Dokument enthaltene Kontrollliste.
5.2 Das Original der Kontrolliste, das mindestens die in Anhang A genannten Mindestangaben gemäß Nummer 1 zu enthalten hat, wird von der Stelle zusammen mit der Software oder der Kalkulationstabelle für die Überprüfungs- und Kontrollvorgänge, die die Ergebnisse dieser Berechnung enthalten, aufbewahrt. Eine Kopie der Kontrollliste wird von der Stelle über das Telematiksystem, zusammen mit der Mitteilung der Ergebnisse der regelmäßigen Überprfüfung, der für das Gebiet zuständigen Handelskammer innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Überprüfung selbst übermittelt. Eine weitere Kopie dieser Liste wird den Aufsichtsbehörden vom Eigentümer des Instruments zur Verfügung gestellt.

5.3 Regelmäßige Überprüfungen umfassen:
5.3.1 Sichtprüfung, um das Vorhandensein und die Unversehrtheit von Stempeln und/oder Kennzeichnungen zu überprüfen, die die ursprüngliche nationale oder EG-Zertifizierung oder EG-Kennzeichnung und die ergänzende messtechnische Kennzeichnung (M), die von Vorschriften vorgesehene Kennzeichnung, das Vorhandensein und die Unversehrtheit von Dichtungen oder anderen Schutzelementen, einschließlich elektronischer Bauteile, gemäß den Genehmigungsunterlagen bestätigen. 
5.3.1.1 Kann die Behörde keine Kopie der Genehmigungsunterlagen des Gerätes erhalten, so kann sie im Rahmen ihrer eigenen Verantwortung die regelmäßige Überprüfung vornehmen.
5.3.2 Prüfung der Dokumentation: 
-	 Prüfung des Vorhandenseins eines messtechnischen Logbuches, falls bereits ausgestellt; 
-	Prüfung, ob im Falle einer Reparatur des Gerätes, bei der ein Schutzelement entfernt oder ein mit Schutzdichtung versehenes Bauteil ersetzt wurde, der Austausch in das messtechnische Logbuch aufgenommen wurde, einschließlich der Beschreibung der vorgenommenen Reparatur und der verwendeten Dichtungen. Falls das Gerät über kein messtechnisches Logbuch verfügt, überprüft die Behörde, ob die Erklärung der Reparaturwerkstatt gemäß Artikel 7 Absätze 3 und 4 des Dekrets vorliegt, und nimmt sie in ein messtechnisches Logbuch auf.
5.3.3 Durchführung messtechnischer Test zur Überprüfung der einwandfreien Funktion des Geräts gemäß Punkt 5.4.
5.4 Angaben zur Prüfung 
Vorarbeiten
Werden die Prüfungen mit Arbeitsproben für Massen- und Volumenmengen durchgeführt, so sind die folgenden Anforderungen zu erfüllen:
f) die Positionierung muss eine Minimierung möglicher Umweltauswirkungen (z. B. Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung, Kurzschlüssen usw.) ermöglichen;
g) Abdichtung des Hydraulikkreises;
h) die Probe ist für die Ablesevorgänge angemessen abgeglichen;
i) vor der Abgabe der Messung muss die Benetzung mit dem anschließenden Abtropfen des Messgeräts für die in der Bescheinigung/Kalibrierungsverhältnis/Genehmigung angegebene Zeit durchgeführt werden;
j) vor der Lieferung sollte das Produkt für einen Zeitraum von mindestens 1 Minute geliefert werden, um das thermische Gleichgewicht zwischen der Arbeitsprobe oder dem zu prüfenden Gerät zu erreichen.

5.4.1 Überprüfung der Einhaltung der höchstzulässigen Fehler (MPE) 
Diese Überprüfung erfolgt durch drei aufeinander folgende abgegebene Mengen in der nachstehend beschriebenen Weise, wobei sichergestellt wird, dass der gemessene Fehler für jede abgegebene Menge den MPE von ± 1 % nicht überschreitet:
│E│ ≤ MPE.
Die Prüfungen sind mit einer Prüfflüssigkeit durchzuführen, die den metrologischen Aufschriften auf dem Schild entspricht.
5.4.1.1 Prüfung nach dem volumetrischen Verfahren
Die Prüfungen sind nach dem Verfahren der „Dämpfungsverdrängung“ durchzuführen, indem das Probenmessgerät mit der Tankoberseite des Tankwagens verbunden wird, bei der das Messgerät bei allen Prüfungen in Kommunikation bleiben muss.
Bei volumetrischen Prüfungen muss der Betreiber der Stelle den Zähler mit dem Lastanschluss der Probenmessgröße verbinden, mit der Prüfflüssigkeit füllen und mit dem Elektrokompressor leeren, bis die Nulllinie gemessen ist. 
Die für regelmäßige Inspektionen zuständige Person führt Vakuumprüfungen durch, um das Messsystem vorzubereiten und ein Gleichgewicht zwischen den Temperaturen und Drücken des Messsystems und der Arbeitsprobe zu ermöglichen.
Das Messsystem gilt als thermisch ausgeglichen, wenn die Temperaturdifferenz zwischen der Flüssigkeit im Zähler und der Flüssigkeit im Steuergerät ≤ 3 °C beträgt.
Die für die regelmäßige Überprüfung verantwortliche Person führt drei verschiedene Lieferungen wie folgt durch:
a) eine abgegebene Menge bei einer ähnlichen Durchflussrate, aber nicht kleiner als der Mindestwert Qmin der metrologischen Beschriftungen des Messgeräts.
Die gelieferte Menge ist mindestens einer der beiden folgenden Werte:
· Eine Flüssigkeitsmenge, die dem 2fachen MMQ entspricht (= messbare Mindestmenge)
· Die Menge der in 1 Minute an Qmin gelieferten Flüssigkeit
b) Zwei Abgaben von Messungen, eine mit dem maximal erreichbaren Durchfluss und eine beim Betriebsdurchfluss, wobei der konstante Durchfluss während der Prüfung in beiden Fällen beizuhalten ist.
Die Dauer jeder Prüfung muss mindestens 1 Minute betragen.
Sobald die Versuchsdaten gesammelt wurden, sind sie zu verarbeiten, um die Korrekturen zu ermitteln, die entsprechend den elastischen Verformungen der Probenmessgröße vorzunehmen sind, und der Temperatursprung zwischen der Temperatur der Prüfflüssigkeit, die den Zähler verlässt, und der von der Flüssigkeit in der Probenmessgröße vorgenommenen Korrekturen.
Bei dem Volumen Vd, der auf dem Probemessgerät gelesen wird, werden vor dem Vergleich mit der vom Kopf des zu prüfenden Messsystems gemeldeten Ablesung folgende Korrekturen vorgenommen: 
— ΔVd, Druckkorrektur aufgrund der unterschiedlichen Prüfdrücke entsprechend der Druckverformungstabelle, die bei der letzten Kalibrierung durch dasselbe Maß vorbereitet wird;
— Δ‘Vd, bezogen auf jeden thermischen Sprung, der von der Prüfflüssigkeit ertragen wird, wenn sie vom Zähler zum Probemessgerät fließt. Zweck dieser Korrektur ist es, das Volumen Vd aufgrund des thermischen Sprungs von der Temperatur tm der Flüssigkeit im Zähler auf jene td zu korrigieren, die auf dem Probemessgerät gelesen wird. Sie kann anhand des Verhältnisses berechnet werden:



wobei α = 0,0025 °C-1

[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]— Δ"Vd ist, bezogen auf jede kubische Ausdehnung des Materials, das die Probenmessung bildet, wenn es sich bei einer anderen Temperatur als der Referenztemperatur (15 °C) befindet. Diese Korrektur wird durch das folgende bestimmt:  
Δ"Vd = Vd * β (td – 15)
wo β der kubische Ausdehnungskoeffizient des Materials ist, aus dem die das Probemessgerät hergestellt wird. 
· Δ"'Vd  bezogen auf die Komprimierbarkeit des LPG.  Die Korrektur wird durch das folgende Verhältnis bestimmt:  

Δ’'’Vd = – γvd (pm – pe);
dabei gilt 
γ ist der Komprimierbarkeitskoeffizient des LPG (γ = 0,0004 bar-1),  
pm ist der in der Nähe des Messgeräts gemessene LPG-Druck 
pe  ist  der Sättigungsdruck des LPG bei der Temperatur tm im Zähler.
Der Sättigungsdruck pe kann durch Messung des Dampfdrucks im Tanker bestimmt werden.
Der Wert des korrekten Volumens, das im Probemessgerät so ermittelt wurde, beträgt: 
	Vref = Vd + Δ Vd +  Δ’Vd + Δ ’’Vd + Δ ‘’’Vd

Der relative Fehlerprozentsatz wird wie folgt berechnet:
E % = 100 (Vmeas – Vref)/Vref>
Vmeas = am Zähler gelesener Wert
Zur Ermittlung des Fehlers können unterschiedliche Methoden angewandt werden, sofern die Stelle nachweist, dass die Feststellungen den oben genannten gleichwertig sind.
5.4.1.2 Prüfung „Vergleich mit geeichter Messeinrichtung“
Die Null der geeichten Messeinrichtung zeigt sich bei Null-Durchfluss; bei Bedarf wird die Null angepasst.
Die Ausgangsleitung des geeichten Messgeräts wird an die Produktrücklaufleitung angeschlossen. Demzufolge wird der Abstand zwischen dem Zähler und dem geeichten Messgerät so gering wie möglich gehalten.
Nach der Rückstellung des Messsystems und des geeichten Messgeräts werden drei Abgaben von Mengen wie folgt durchgeführt:
a)	eine abgegebene Menge bei einer ähnlichen Durchflussrate, aber nicht kleiner als der Mindestwert Qmin der metrologischen Beschriftungen des Messgeräts.
Die abgegebene Menge ist kleiner als die folgenden Werte:
· eine Flüssigkeitsmenge, die dem 2fachen des MMQ entspricht (= messbare Mindestmenge);
· die Menge der Flüssigkeit, die in einer Minute bei Qmin geliefert wird;
b)	zwei Lieferungen, eine mit dem maximal erreichbaren Durchfluss und eine beim Betriebsdurchsatz, wobei der konstante Durchfluss während der Prüfung in beiden Fällen beibehalten wird.
Die Dauer jeder Prüfung muss mindestens 1 Minute betragen.
Die Mindestmenge, die abzugeben ist, muss mindestens 1.000 Skaleneinteilungen an dem zu prüfenden Gerät betragen.
Das vom geeichten Messgerät angegebene Volumen (Vref) und das vom Messsystem nicht angeglichene Volumen (Vmeas) sind am Ende der Abgabe der vorgegebenen Menge aufzuzeichnen.
 Zeigt das Messsystem auch das kompensierte Volumen bei einer Temperatur (Vmeas15), sind beide Angaben aufzuzeichnen.
Der Fehler wird berechnet, indem die gemessenen Volumen aus dem Messsystem und die des geeichten Messgeräts wie folgt verglichen werden:
E % = 100 (Vmeas – Vref)/Vref> 
dabei gilt:
E 	= Messgerätfehler
Vmeas 	= durch das Messsystem gemessenes Volumen
Vref 	= Volumen, das von der Referenzprobe angezeigt wird.


5.4.1.3 Prüfung nach gravimetrischer Methode
Um mit der Überprüfung den Ausgleich am Verwendungsort zu bestätigen, ist drei Mal mit zertifizierten Standardgewichten in der Nähe der höchsten für das Prüfverfahren M verwendeten Last abzuwiegen. Der Wert jedes einzelnen Abwiegens darf nicht um mehr als 1/3 MPE des zu prüfenden Geräts, um mehr als 1/3 MPE vom Nenngewicht, abweichen. 
100 (Lmax – Lmin)/M ≤ 1/9 MPE des zu prüfenden Geräts für dieses Belastungsniveau, wobei L die Ablesung des Ausgleichs darstellt; die verwendeten Standardgewichte müssen zu einer Klasse gemäß der OIML-Empfehlung R111 gehören, so dass MPE für diese Klasse ≤ 1/9 MPE für das zu überprüfende Gerät ist, und ein von einem akkreditierten Labor ausgestelltes Zertifikat haben. Gegebenenfalls passt die Stelle den Überprüfungsausgleich den Referenzproben an und wiederholt das oben beschriebene Verfahren.
 Nach dem Messsystem, werden die Dichte des LPG ⍴p und die vom Thermometer (oder Thermodichtemessgerät) gemessene Temperatur tp mit dem Dichtemessgerät im Voraus bestimmt. 
 Es sind drei Abgaben von Mengen wie folgt  durchzuführen:
a)	eine abgegebene Menge bei einer ähnlichen Durchflussrate, aber nicht kleiner als der Mindestwert Qmin der metrologischen Beschriftungen des Messgeräts.
Die gelieferte Menge ist mindestens einer der beiden folgenden Werte:
· eine Flüssigkeitsmenge, die dem 2fachen des MMQ entspricht (= messbare Mindestmenge);
· die Menge der Flüssigkeit, die in einer Minute bei Qmin geliefert wird;
b) zwei Lieferungen, eine mit der maximal erreichbaren Durchflussmenge und eine beim Betriebsdurchsatz, wobei in beiden Fällen der konstante Durchsatz während der Prüfung beibehalten wird.
Die Dauer jeder Prüfung muss mindestens 1 Minute betragen.
Die Mindestmenge, die abzugeben ist, muss mindestens 1.000 Skaleneinteilungen an dem zu prüfenden Gerät betragen.
Jede der drei Abgaben von Mengen ist nach folgendem Verfahren durchzuführen:
  a) Geben Sie die Flüssigkeit in den Druckbehälter, der oben auf der Waage angeordnet ist;
  b) bei etwa 50 % der abgegebenen Flüssigkeit ist die Temperatur tmeas des LPG aufzuzeichnen, wobei ein geeignetes Thermometer auf der Linie nach dem Messsystem gut anzubringen ist und der Druck pmeas des Flüssiggases mit Hilfe des Manometers des Messsystems oder mit einem kalibrierten externen Manometer zu messen ist.
Wenn die Temperatur, tp der zu prüfenden Flüssigkeit, die bei der die LPG-Dichte gemessen wurde, sich von der Temperatur tmeas um mehr als 0,5 °C unterscheidet, ist die gemessene Dichte ⍴meas bei der tmeas Temperatur neu zu berechnen. 
Die Umrechnung kann mit Hilfe der Tabelle ASTM-IP-API 53 durchgeführt werden[footnoteRef:1]. [1:   Die Tabelle sollte wie folgt verwendet werden: unter der Annahme, dass das Dichtemessgerät im Druckbehälter eine Dichte von 545 kg/m3 bei einer Temperatur von 18,5 °C unter Verwendung der Tabelle misst, beträgt die Dichte von Flüssiggas bei 15 °C 550 kg/m3, die durch die Beobachtung des Schnittpunkts der Säule für die beobachtete Dichte von 545 kg/m3 und die Zeile für die Temperatur von 18,5 °C bestimmt werden kann. Unter der Annahme, dass die tmeas Temperatur 22,5 °C beträgt, die ⍴meas Dichte bei dieser Temperatur beträgt 540 kg/m3, was durch Beobachtung, dass in der Reihe für die Temperatur von 22,5 °C, der Wert von 550 kg/m3 einer beobachteten Dichte von 540 kg/m3 entspricht, ermittelt werden kann. Bei Dichte- und Temperaturwerten, die nicht in der Tabelle enthalten sind, sind die Werte einer linearen Extrapolation zu unterziehen.
] 

 c) am Ende der Abgabe der vorgegebenen Menge sind das vom Messsystem angegebene Volumen (Vmeas) und der Wert der abgegebenen Masse m, gemessen anhand des Ausgleichs, aufzuzeichnen.
Zeigt das Messsystem auch das kompensierte Volumen an (Vmeas15), werden beide Angaben aufgezeichnet.
Das Bezugsvolumen des gelieferten LPG wird wie folgt bestimmt:
Vref = (m/ρmeas) [1 – (pmeas – pe)]
dabei gilt 
Vref = Volumen, das von der Referenzprobe angezeigt wird.
m = Masse des während der Prüfung gemessenen LPG
ρmeas = LPG-Dichte bei LPG-Temperatur tmeas im Zähler (unter gesättigten Dampfbedingungen) 
𝜸    = Komprimierbarkeitskoeffizient des LPG (= 0,0004 bar-1) 
pmeas = LPG-Druck gemessen durch das auf dem Messsystem installierte Manometer oder durch das kalibrierte externe Manometer 
pe = LPG-Sättigungsdruck bei LPG-Temperatur tmeas im Messgerät.

Der Sättigungsdruck pe wird durch Messung des Drucks im Tankwagen bestimmt.
Der Fehler wird ermittelt, indem das vom Händler gemessene Volumen mit dem Referenzvolumen wie folgt verglichen wird:
E % = 100 (Vmeas – Vref)/Vref 

5.4.2 Überprüfung der kompensierten Messung bei 15 °C
Bei Geräten, die zusätzlich das kompensierte Volumen bei der Referenztemperatur anzeigen, ist die Genauigkeit der Umrechnung zu überprüfen. 
Für die Zwecke dieses Vorgangs sind bei mindestens einer abgegebenen Messung, unabhängig von der verwendeten Methode, die Angaben des Messsystems unter aktuellen Bedingungen auf die Referenztemperatur zurückzusetzen. 
Folglich gilt für die folgenden Werte:
Vcomp = vom Messkopf angezeigtes kompensiertes Volumen
tref = Referenztemperatur zur Kompensation (Öltemperatur 15 °C)
Vmes = vom Messkopf unter Betriebsbedingungen angezeigtes Volumen
VmesTref = vom Messkopf angezeigtes Volumen, bei Referenztemperatur aufgezeichnet
tm = T Flüssigkeitstemperatur am Ablass des Messgeräts

der damit verbundene Fehler Ecomp:

Ecomp % = 100 (Vcomp – VmeasTref)/VmeasTref>
wobei 
VmeasTref = Vmeas CT
Der Umrechnungsfaktor der Temperatur CT wird anhand der folgenden Gleichung bestimmt:
CT = ⍴meas / ⍴15
dabei gilt 
⍴15 ist die bei 15 °C ermittelte Dichte oder die ASTM-IP-API 54 Tabelle, abhängig von der Dichte vom LPG bei 15 °C und der Temperatur des >Zählers tmeas [footnoteRef:2] [2: Die Tabelle ist wie folgt zu verwenden: unter der Annahme, dass die LPG-Dichte bei 15 °C 550 kg/m³ und die Temperatur des Messgeräts tmeas 22,5 °C beträgt, beträgt CT 0,982, wobei der Wert aus dem Schnittpunkt der Spalte für die beobachtete Dichte von 550 kg/m3 und der Zeile für die Temperatur von 22,5 °C ermittelt wird.] 

ρmeas = LPG-Dichte bei LPG-Temperatur tmeas im Zähler (unter gesättigten Dampfbedingungen)
Für Δt bis 10 °C kann die folgende Gleichung verwendet werden:
VmeasTref = Vmeas [1 – α (tm – tref)]
mit α = 0,0025 °C-1

Der maximal zulässige Fehler zwischen den beiden Köpfen (umgerechnet auf 15 °C und kompensiert) beträgt für jede abgegebene Menge 0,4 %.

5.4.3. 	Überprüfung des korrekten Betriebs von kontinuierlichen Mengenanzeigen (Totalisatoren), falls vorhanden.
Nach dem Ablesen des durch die kontinuierliche Mengenanzeige angegebenen Ausgangswerts, wird eine Produktmenge abgegeben, die über die messbare Mindestmenge des Geräts hinausgeht; die Differenz zwischen dem Ausgangswert und dem Endwert, der auf der oben genannten Anzeige gelesen wird, darf sich nicht von dem Wert unterscheiden, der in der rückstellbaren Anzeige des Messsystems (Teilzähler) für mehr als 1 (ein) Liter angegeben ist.
Der nicht angezeigte Unterschied wird bei elektronischen und elektromechanischen Totalisatoren im Pufferspeicher gespeichert und in der nächsten abgegebenen Messung mitgezählt.
Diese Prüfung kann gleichzeitig mit einer der in Absatz 5.4.1 genannten Prüfungen durchgeführt und aufgezeichnet werden.
Ein negatives Prüfergebnis ist für das Ergebnis der regelmäßigen Überpfüfung nicht relevant, wenn der Totalisator nicht für gesetzliche Messfunktionen verwendet wird. Die Nutzungsbeschränkung ist von der Stelle im messtechnischen Logbuch und in der Kontrollliste aufzuzeichnen; die geeignete Klebeplatte – aus Material, das beim Auslösen zerstörbar ist und die Worte „Totalisator nicht für gesetzliche Messfunktionen“ trägt, ist in der Nähe des Totalisators auf dem geprüften Gerät anzubringen.

5.4.4 Prüfung der Übereinstimmung der im Druck (falls vorhanden) angegebenen Menge an LPG mit der vom Zähler angezeigten Menge (Teil-Totalisator).
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _heading=h.svqiusw4dq78]
Anlage A – Kontrollliste für regelmäßige Überprüfungen
	Gegenstand:

	Name des Unternehmens: 
Büro:
EAI Nr.:                                   Akkreditierung:                         Identifikationsnummer bei Unioncamere 	(Vereiningung der italienischen Handelskammern):
Überprüfung Startzeit _________________ Überprüfung Endzeit _________________

	Art der Kontrolle:                                Regelmäßige Überprüfung          stichprobenartige Kontrolle     



	Eigentümer des Geräts: 
Aufstellort:
EAI Nr.: 
Fahrzeugdaten (?)



	Kennzeichnung des Geräts

	Marke
	

	Modell 
	

	Registriernummer
	

	Klassifikation 
	

	Min/Max Durchsatz
	

	e/d 
	

	
	Letzte Messung der Genehmigungsurkunde wie auf der amtlichen Plakette angegeben:

	Software-Version
	


	(gegebenenfalls) Kennzeichnung von angeschlossenen Geräten
	


	Verwendete Arbeitsproben 

	Typ:  □  Behälter  □ Geeichte Messeinrichtung  □ Waage □ Sonstige (bitte angeben) _____________________


	Marke
	

	Modell 
	

	Registriernummer
	

	Min/Max Durchsatz
	

	e/d 
	

	MMQ (für geeichte Messeinrichtung)
	

	Kalibrierschein 
	Anzahl                                der  

	(gegebenenfalls) sonstige Proben

	
	

	
	

	
	





	Anforderungen
	Beschreibung der Kontrolle
	+
	-
	Nicht zutreffend
	Anmerkungen

	5.1
	Die Zulassungsunterlagen des Gerätes sind verfügbar.
	
	
	
	

	5.3.1
	Alle in den Zulassungsunterlagen vorgesehenen nationalen oder EWG-Zertifizierungen oder EG-Kennzeichnungen und ergänzenden messtechnischen Kennzeichnungen (M), gesetzlichen messtechnischen Angaben, Dichtungen oder anderen Schutzelementen, einschließlich elektronischer Bauteile, sind vorhanden und/oder sichtbar.
	
	
	
	

	5.3.2
	Das messtechnische Logbuch ist, falls bereits ausgestellt, verfügbar.
(falls nicht, geben Sie Gründe für sein Fehlen an, um ein neues Logbuch zu erstellen).

	
	
	
	

	5.3.2
	Im Falle einer Reparatur des Gerätes, bei der ein Schutzelement entfernt oder ein mit Schutzdichtung versehenes Bauteil ersetzt wurde, ist der Austausch im messtechnischen Logbuch erfasst.

Oder

(falls das messtechnische Logbuch noch nicht ausgestellt wurde) muss die Erklärung des Reparaturbetriebs mit Nachweis über die entfernten Dichtungen vorliegen.
	
	
	
	

	5.4
	Den Betriebsdurchsatz, bei dem die Prüfungen durchgeführt werden.
	
	
	
	

	5.4.1.1
	Prüfungen nach dem volumetrischen Verfahren
pmeas
1. Prüfung: E%
2. Prüfung: E%
3. Prüfung: E%
	
	
	
	

	5.4.1.2
	Prüfung „Vergleich mit geeichter Messeinrichtung“
tmeas                                         pmeas                    
1. Prüfung: E%
2. Prüfung: E%
3. Prüfung: E%
	
	
	
	

	5.4.1.3
	Die Vorprüfung der Prüfwaage war erfolgreich

War eine Anpassung des Prüfgerätes erforderlich?
	


	


	


	



	
	
	
	
	
	

	5.4.1.3
	Prüfungen nach dem gravimetrischen Verfahren:
tp                         pmeas                       ρp
1. Prüfung: tmeas               ρmeas               E%
2. Prüfung: tmeas               ρmeas               E%
3. Prüfung: tmeas               ρmeas               E%
	
	
	
	

	5.4.1.4
	Zeigt die Zapfsäule die kompensierte Messung bei 15 °C an?

Die Richtigkeit der Umrechnung wurde überprüft.                
tmeas                     ⍴meas                       ⍴15  

E% 
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	5.4.2
	Überprüfung der kompensierten Messung bei 15 °C
	
	
	
	

	5.4.3
	Kontinuierliche Mengenanzeigen (Totalisatoren) entsprechen dem erwarteten MPE.
Geliefertes Volumen (vom Teilzähler) V
Anfangstotalisator Ti
Endtotalisator Tf
E    
	
	
	
	

	5.4.4
	Überprüfen Sie den korrekten Betrieb des Entlüftungsgeräts
	
	
	
	



Anmerkungen
	+
	-
	

	X
	
	Wenn das Gerät die Überprüfung bestanden hat

	
	X
	Wenn das Gerät die Überprüfung nicht bestanden hat

	/
	/
	Falls dies nicht überprüft wird



	Von der Person, die die Überprüfung durchführt, neu angebrachte Dichtungen
	

	Alle in der Zulassung des Geräts vorgesehenen neu angebrachten Dichtungen
Geben Sie an
	Gegebenenfalls wieder angebaute Einbaudichtungen (optional)
Geben Sie an

	
	

	Ort
	Datum


	

	Unterschrift des Prüfers
□ Behörde
□ Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern
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